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Dabei gilt es zukünftig zu beachten, daß die Anordnung über 
Ausweisungsgewahrsara als gerichtliches Verfahren ausge
staltet wurde, in jedem Einzelfall folglich ein richter
licher Beschluß einzuholen ist. Damit wird auch in der
artigen Fällen dem Erfordernis einer hohen Rechtssicher
heit entsprochen. Zugleich befindet sich auch diese Re
gelung in Übereinstimmung mit international üblichen 
Praktiken (hinsichtlich der Zeitdauer des Ausweisungs
gewahrsams sind wir mit unserer Regelung sogar äußerst
human, wenn man bedenkt, daß beispielsweise in der BRD

- f
dieser Gewahrsam bis auf 1 3ahr verlängert werden kann)#

Bei der Entscheidung über Ausweisungsgewahrsam sind die 
im Gesetz genannten Voraussetzungen strikt zu beachten. 
Danach müssen zumindest Tatsachen vorliegen, die darauf 
schließen lassen, daß der Ausländer

- noch notwendige Ermittlungen über die Voraussetzungen 
der Ausweisung behindern wird oder

- der Flucht verdächtig ist oder aber

- die Durchführung der Ausweisung auf andere Weise er
schweren wird


